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Mündig zu wenden, zur selbständigem Gestaltung sei
neis Eigenlebens auf den verschiedenen sozialen, politi
schen, wirtschaftlichen, wissenschaftlichen usw. Le
Ibensgebieten befähigt 'und befugt zu werden, das ist 
nicht nur bedeutsames Menschenrecht. Esi ist in nicht 
/geringem! Auiamase .auch verpflichtende Aufgabe der 
Bihizelpersörillichkeiten, wie der Völker und Stände — 
wenn andem Gott nicht Marionettem 'Statt Menschen 
schaffen wollte. Recht und Pflicht zur Mündigkeit wer
den .umso wichtiger, je mehr es dabei um innerste, per
sönlichste Bezirke unseres Menschseins geht und nicht 
uim bloss periphere Aeueserlichkeiten. Im Innersten und 
'Persönlichsten des Menschen alber lebt stein Gewissen. 
Treten doch hier Würde und Verantwortung der ^geisti
gen Persönlichkeit mit ihrem Selbstlbesitz und »ihrer 
Selbstbestimmung wie .nirgends sonst in Erscheinung 
•und verlieren doch aille (anderen Mündigkeiten an we
sentlichem Wert für die Menschheit, wenn ihnen die 
Verbindung mit einem zur rechten Mündigkeit gereiften, 
mit einem wahren, Maren und feinen Gewissen mangelt. 
So scheint denn sittliche Selbständigkeit (eines der wich
tigsten Güter zu sein, die der Mensch erringen und stich 
währen soll. Und doch, gerade vor dem Wort «sittliche 
Mündigkeit» dunkelt ¡das Problembelastete menschlicher 
Freiheit auf: dass das Gottähnliche dm Manschen so 
leicht ins Dämonische umschlägt. Es ist darum eine 
wichtige Frage, ob und in welchem Sinn überhaupt 
Menschen zu s/itt'licher Mündigkeit berufen sein können. 

I. 

S i n n w i d r i g w ä r e e i n e s c h r a n k e n l o s e 
S e l b s t ä n d i g k e i t des subjektiven Gewissens. Wo 
¡Gewissensfreiheit aur absoluten «Autonomie», sei. es 
des individuellen, sei es eines Menschbeitsgewissens 

.aufgebläht wird, da verliert das Gewissen seine feste 
Sicherheit und Klarheit, seine Einheit und Freiheit, 
seine 'eigentlichste Würde. 

Zwar ¿ist es unverlierbares Recht uind unentrinnbare 
Pflicht des Menschen, dass er in jeder konkreten sitt
lichen Entscheidung einem bestimmtem und klaren 
Spruch seines persönlichen Gewissens Folge leiste. Ja 
es (gehört zur Piaradoxie der Gewiisisenshoheit, dass es 
•vom ihrem eindeutigen Befehl keine Berufung auf was 
immer für .eine Instanz imehr igifot: der Gehorsam igegen 
das persönliche, subjektive Gewissen ist auch dann gott
gewollt, wenn das Gewissen in unbewusstem Irren einen 
widergöttliichen iSpruch fällt. Dais h eisist aber keines
wegs, das subjektive Gewissen sei «in jeder Hinsicht» 
die letzte sittliche Norm. Vielmehr ist der Mensch ver
pflichtet, sein Gewissen «von weitem her», ehe es sei
nem Richtersipruch im Einzel entscheid fällen muiss, zum. 
objektiven ¡rechten Urteilen zu formen. Sonst würde ja 
die Majestät des Gewissens zur sinnlosen Farce. 

Das subjektive Gewissen kann irren. Das zeigt ¡man
nigfaltigste Erfahrung, wo gutmieinende Menschen in 
mancherlei Sittenfragen (die Ethik spricht dann von 
Gelboten dritter Ordnung) einander entgegengesetzte 
Forderungen als Gewissenspostuilate betrachten. Es 
inuss auch fast so sein, dass Menschengewissen irren 
können, darauf weist die psychologische Eigenart des 
Gewissens. Dieses ist nämlich weder ein blindzielsiche
rer Instinkt, noch ist es in den meisten Fällen ein un
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mittelbares intuitives Schauen des sittlichen Wertes. 
Es musa, wie alles Wissen, grösstenteils in sorgsamem 
Fragen und Prüfen geformt werden und auf diesem 
Werdeweg kann es abirren. Wird das subjektive Gewis
sen nicht immer wieder an festen, autoritativen, objek
tiven Normen orientiert, dann wird es bald in einem 
Menschen so, im anderen anders sprechen und damit 
Würde und Wert einbüssen. Vor allem aber gilt: Gewis
senstreue ist nicht «Treue gegen sich selbst», sondern 
Treue gegen absolute und unwandelbare objektive sitt
liche Werte, die bedingungslos ihre Verwirklichung im 
Leben fordern. Letztlich besagt sie Treue gegen den, 
«der allein der Gute ist, Gott». Und Gott gegenüber 'gibt 
es niemals ein Mündigsein des Menschen, gleichsam wie 
eines ebenbürtigen Partners. Denn er ist der absolute 
Herr. Nicht von Sandhügeln aus, die stündlich ihre 
Konturen wechseln, sondern vom Fels des Sinai aus 
•niusste das Gesetz des Lebens gegeben werden und nur 
im Absoluten und Ewigen kann die Unbedingtheit der 
Gewiss enisf order ungen und die übermenschliche Würde 
des Gewissens fundiert sein. 

II. 
D i e W ü r d e d e s G e w i s s e n s f o r d e r t a b e r 

s e i n e « r e l a t i v e M ü n d i g k e i t » . Weil Gott 
der einzige Herr der Gewissen ist, darum muss und darf 
das Gewissen «keinen anderen Herrn neben dem Einen» 
anerkennen. 

Das heisst zunächst, dass der Mensch das Recht hat 
und sich wahren muss, nach seinem G e w i s s e n zu 
h a n d e l n . «Wenn wir sagen, dass das Gewissen über 
jeglicher menschlichen Urteil sins tanz stehe, so meinen 
wir damit 'nichts anderes als dieses: wer mit seinem 
Gewissen gut übereinstimmt, hat nie zu fürchten, dass 
ihn Gott verurteilen werde, mögen auch alle Menschen, 
die ja nicht ins Herz schauen, vielleicht anders über 
sein Tun urteilen» (Bellarmin, De Rom. Pontif. IV 20). 
Das granitene Petraswort, die katholische «Magna 
Charta» der Gewissenfreiheit, dass man «Gott mehr ge
horchen müsse, als den Menschen», igilt jeglicher 
menschlichen Autorität gegenüber, so dass ein unge
rechtes Gebot 'oder Gesetz niemals «gerechtes Recht» 
sein oder im Gewissen binden könnte. Diese tief reli
giöse Gewissensfreiheit muss wider allen Rechtspositi
vismus, gleichviel von welcher Seite, auch heute immer 
wieder betont werden. Zur Mündigkeit des Gewissens 
gehört ¡also zu allererst, dass der Mensch den Mut 'ge
winne, nach seinem Gewissen zu handeln. 

Zur Gewissensmündigkeit gehört sodann der Mut, 
s e i n G e w i s s e n s u r t e i ¡1 s e l b s t ä n d i g z u 
f o r m e n . Selbständig wird jeder verständige Mensch 
in schwierigen Gewissensfragen, in scheinbaren «Gewis
senskonflikten» gern den Rat gewissenhafter und kun
diger Menschen einholen. Wo sein eigenes Gewissen 
nicht zur Klarheit kommt, darf er (und soll er oft) der 
Auskunft von Trägern objektiver religiös - ethischer 
Autorität folgen. Hingegen wäre es nicht feine Gewis
senhaftigkeit, sondern träge Verantwortumgsangst, wenn 
ein Mensch für alles und jedes stets eine autoritäre 
Wegweisung für sein Gewissen haben wollte. «Seelen
führung» würde dabei ihren Sinn ins Gegenteil ver
kehren und nicht mehr «Führung zur selbständigen Ge
wissenstreue» bleiben. Hat doch Pius XI. in einem 
Brief es 'als wichtige Aufgabe der -Seelenführung er
klärt, die Gewissen der Menschen fähig zu machen, in 
ihrem Berufs- und Sozialleben (Selbständig die sittlichen 
Grundsätze auf die Einzelf.ragen des Lebens anzuwen
den. 

Damit hängt eine dritte und vierte Forderung der 
Gewissens-Mündigkeit zusammen: der. Mensch muss in 
recht verstanden er Gewissensfreiheit auch den T r ä 
g e r n s i t t l i c h e r A u t o r i t ä t g e g e n ü b e r 
sich einstollen und er-soll! die 'an ihn herangebrachten 
Forderungen nach dem v e r s c h i e d e n e n G r a d 
s i t t l i c h e r D r i n g l i c h k e i t zu beurteilen wis
sen und wagen. Man kann das selbstverständlich un
gemein falsch verstehen und dann wandelt ©ich echte 
Reife des Gewissens in unreife Zügellosigkeit. Nie und 
nimmer kann Sinn der sittlichen. Mündigkeit sein: 
Freiheit und Willkür statt Freiheit zur Wertverwirk
lichung, Freisein von aller Bindung und Selbstbeherr
schung statt Freiheit zur Selbstbestimmung für das 
Gute und die gottgewollte Ordnung. In dieser Ordnung 
führt Gott nun einmal Menschen auch durch Menschen. 
Er gibt Menschen Anteil an ¡seiner Autorität auch über 
die Gewissen. Nicht in dem Sinn, dass Menschen will
kürlich über und -gar 'gegen idas persönliche Gewissen 
anderer regieren dürften, sondern in dem Sinn, dass 
Menschen innerhalb eines umgrenzten und von Gott vor
gezeichneten Bereiches unter verschiedenen sittlich 
möglichen Ordnungen eine zur verpflichtenden erheben 
/und dass sie andere überdies (autoritativ zur Treue 
gegen das unmittelbar von -Gott .gegebene sittliche Na
turgesetz anhalten sollen. Wo s Ol ehe Menschen im Rah
men der ihnen gegebenen Autorität das Gewissen bin
den, dst Gehorsam sittliche Tat, vorausgesetzt, dass er 
aus sittlichen Gründen geleistet wird, «um des Gewis
sens willen», nicht als Menschenknechtschaft. 

«Um des Gewissens willen» aber wird solcher Ge
horsam nicht geleistet, wo das Gewissen nicht einmal 
idie Frage wagt, ob wirklich gottgegebene Autorität hin
ter einem Befehl stehe, wo es sich vielmehr hinter das 
dumme Wort: «Befehl ist Befehl» versteckt, auch wo 
Unsittliches befohlen wird. Es ist nicht Gewissenstreue, 
sondern sittliche Selbstentmündigung, wenn einer in der 
im Mark unsittlichen recbtspositivistiscben Denkweise 
seine Menschenfurcht in den Vorwand von Amtstreue 
einhüllt, wo er verpflichtet wäre, Menschensatzung zu 
durchbrechen. Gegen die rechte Gewissens-Mündigkeit} 
fehlt auch, wer zwischen verschiedenen Dringlichkeits-
Graden legitimer Gebote nicht au .unterscheiden wagt, 
auch dort nicht, wo dem sonst guten Gebot berechtigter 
'menschlicher Autorität ein von Gott «in die Herzen ein
gegrabenes» ewiges Gesetz entgegensteht. Die reife 
Ehrfurcht vor dem Gesetz legitimer Autorität fragt nach 
dem «Sinn des Gesetzes», um es sinngemäss zu befol
gen; ja, sie weiss, dass es neben einer feigen, nur der 
Last 'ausweichenden Selbstentsebuldigung auch eine 
idem Gewissen unter Umständen mehr als mechanische 
äussere Befolgung entsprechende Epikie gegenüber po
sitivem Gesetze geben kann, weil sonst «wo Leben er-
start, das Gesetz sich türmen» würde. 

Die Kunst der alten Pharisäer, erfinderisch «Ver-
[pflichungen sub peccato» aufzustellen, ¡die Gott nicht 
gab, verbog und quälte die Gewissen ; die ebenso wider
liche Frivolität der Sadduzäer gab das Heilige des Ge
setzes der Verachtung preis ; gegen beide kämpfte Chri
stus mit .göttlicher Entschiedenheit für die echte Fein-
ifü'hliigkeit eines wahren und Maren Gewissens. Augu
stins Parole der Gewissensmündigkeit: «Ama et f-ac quod 
vis» kann über alles Mass verheerend fehl verstand en 
werden. Das wirklich mündige und reife Gewissen je
doch weiss, dass positive Menschengebote nicht Götzen 
sind, aber es weiss nicht minder, idass Gott sie darum 
(sanktioniert, weil sie dem heiligen Kelch gleichen, der 
den geweihten Opferwein der Treugesinnung vor dem 
Verschüttetwerden und ¿Leim Zerfressen bewahrt. 
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In der Schweiz gelangt am 6. Juli ein grosses So-
zialwerk von Generationen überdauernder Bedeutung* 
zur Abstimmung : die Eidg. Alters- und Hinterbliebenem-
Versicherun.g. Der Kampf für und gegen die Vorlage 
ist heiss, weil die sozialen, politischen und finanziellen 
Konsequenzen von grosser Tragweite sind. S o z i a l 
geht es zunächst uim die Frage, ob die Gemeinschaft 
('eine minimale Sicherheit für die alten Tage jedes ein
zelnen übernehmen, ober ob sie diese Sorge auch ferner
hin dem einzelnen überlassen soll. Darüber hinaus aber 
stellt sich die Fraige, ob im ¡der konkreten Form die so
lidarische Haftbarkeit der staatlichen Gemeinschaft 
verwirklicht, ¡oder ob sie als übertrieben und die pri
vate Initiative niederdrückend verworfen werden soll. 
P o l i t i s c h stellt sich die Frage, ob und wie weit der 
Staat als solcher diese Garantie übernehmen soll ; nicht 
&anz zu Unrecht .machen die"' Freunde des heutigen 
Entwurfes auf die politischen Folgen aufmerksam, die 
sich aus einer Ablehnung ergeben könnten. Diese Fol
gen mag man verschieden beurteilen. Jedoch wäre es 
nicht angängig, sie einfach beiseite zu schieben, weil 
Idas Werk nicht in allen,, ja in wesentlichen Punkten 
nicht unserer Sozial lehre entspricht. Es gilt -schliesslich 
auch hier, dass das Ganze vor den Teilen kommt. 

F i n a n z i e l i werden Bedenken laut über die Traig-
barkeit solcher Lasten. Vom volkswirtschaftlichen 
Standpunkt aus ist zu sagen, dass diese Aufgaben für 
die alten Leute auf alle Fälle gemacht werden müssen, 
und dass sie selbstverständlich tragbar sind. Eine an
dere Frage aber ist, wie weit sie für die Staatsfinanzen 
erträglich sind, ohne das Verhältnis zwischen Privat
wirtschaft und Staatswirtschaft grundsätzlich zu ver
schieben. Es kann nicht Aufgabe der «Orientierung» 
sein, zum vorliegenden Projekt Stellung zu nehmen. Das 
Werk hat hervorragende Lichtseiten: umfassende So
lidarität, ein gewisser Ausgleich zwischen Arm und 
Reich ; die Verwirklichung eines Rechtsanspruches ge
genüber einer blossen Fürsorge, die oft gerade den 
Würdigsten und wirklich Bedürftigsten nicht erfasst; 
idas Umlageverfahren, das nicht bloss eine ungesunde 
Kapitalanhäufig vermeidet, sondern in Zeiten der Geld-
abwertung automatisch für grössere Einnahmen sorgt, 
indem es nicht 'gleichbleibende, sondern nach den wech
selnden Einkommen abgestufte Beiträge erhebt und da
mit auch die Möglichkeit erhält, eventuell die Raten 
zu steigern. Solchen Lichtseiten stehen allerdings auch 
erhebliche Schattenseiten gegenüber: die schwere Be
lastung der staatlichen Finanzen, die dem Staat not
wendig grössere Befugnisse über das Volkseinkommen 
durch direkte und indirekte Steuern geben wird, die 
stark statistische ^Form der vorgelegten Lösung mit al
len ihren Gefahren für Bürokrat!siemng und Verpoliti-
sierung der Institution, die weitere Verlagerung des 
Schwergewichtes der gesellschaftlichen Neuordnung auf 
'den Staat statt auf die igesiellschaftseigenen Institutio
nen usw. 

Ueber die Verteilung der Gewichte für und wider 
muss nun der Bürger selber entscheiden. Das Urteil 
wäre ihm freilich viel leichter gemacht worden, wenn 
nicht ein derartiger Meinungsterror auf der einen Seite 
fast jede sachliche Diskussion in der Öffentlichkeit 

verhindert hätte und wenn nicht auf der andern Seite 
»um Teil schrecklich reaktionäre Kreise ständen, die 
von einer Solidarität, die ihr-en Geldbeutel in Mitle
idenschaft ziehen könnte, überhaupt nichts wiesen wol
len, weder -in dieser noch in einer andern Form. 

Einige grundsätzliche Bemerkungen mögen aber die 
eigene Stellungnahme des einzelnen klären. 

1. Dias Streben nach einer gewissen Sicherheit 'ist 
durchaus positiv zu bewerten, wie 'im Artikel über die 
soziale Sicherheit (s. Nr. 5, S. 41 f.) ausführlicher be
gründet worden ist. Dass zu dieser Sicherheit auch die 
Sicherung des Alters in hervorragendem Masse gehört, 
:ist selbstverständlich. Bei aller Zurückhaltung .gegen
über einer armseligen Rentnermentalität ¡dürfen »wir die 
Sicherung eines Existenzminimus nicht mit allzuvielen 
Wenn und-Aber verklausulieren. 

2. Dass diese Sicherheit nicht bloss in individueller, 
sondern auch in s o z i a l e r Form, d. h. durch Mithilfe 
der Gemeinschaft und .genosisensehaftliebes Zusaimmen-
'stehen gesucht wird, ist ebenfalls nicht zu verurteilen. 
Im Gegenteil. Da die wirtschaftliche Unsicherheit der 
Arbeit wie des Vermögens durchaus nicht mehr bloss 
von individuellen, sondern ebensosehr von allgemeinen, 
politischen und konjunkturellen Ursachen abhängig ißt, 
auf die der einzelne überhaupt keinen Einfluss hat, so 
liegt es durchaus in der Linie der .gesamten Entwick
lung, eine gewisse Sicherheit durch das Zusammenwir
ken gemeinschaftlicher Kräfte zu suchen. (Siehe Nr. ß, 
S. 41.) 

3. Dies^. sozialeS'oh^rlWt müssts in erstprLinia durch 
die Familie und durch die gesellschaftlichen, "verstaat
lichen Vereinigungen und Einrichtungen geschaffen 
werden. Es ist wohl der schwerste Vorwurf gegen das 
heute vorliegende Projekt, dass es diesem Grundsatz 
zu wenig Rechnung trägt. Eß kann auch der gesamten 
Sozialpolitik der Vorwurf nicht erspart werden, dass sie 
besonders auf die Familie -entschieden zu wenig Rück
sicht nimmt. 

Trotzdem darf nicht übersehen werden, was «Qua
dragesimo anno» so kar und eindringlich ausführt (Nr. 
78) : «Bei der Zuständereform denken wir zunächst an 
den Staat. Nicht als ob alles Heil von der Staatstätig
keit zu erwarten wäre; der Grund ist ein anderer. In 
Auswirkung des individualistischen Geistes ist es so
weit gekommen, dass das einst blühend und reichgeglie-
dert in einer Fülle verschiedenartiger Vergemeinschaf
tungen entfaltete menschliche Gesell schaf teil eben derart 
zerschlagen und nahezu ertötet wurde, bis schliesslich 
fast nur noch die Einzelmenschen und der Staat übrig
blieben — zum nicht geringen Schaden für den Staat 
selber. Das Gesellschaftsieben wurde ganz und gar un
förmlich; der Staat aber, der sich mit.all den Aufgaben 
belud, welche die von ihm verdrängten Vergemeinschaf
tungen nun nicht mehr zu leisten vermochten, wurde 
unter einem Uebermass von Obliegenheiten und Ver
pflichtungen zugedeckt und erdrückt.» 

Auch in der Frage der Alterssicherung ist die Hand 
des Staates nicht zu entbehren. Freilich ist es eine an-
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dere Frage , ob der S t aa t n u r ordnend (etwa durch ein 
Rahmengesetz) eingreifen, od er--ob er die Sozialfürsorge 
selbst auf isieh nehmen soll. So ¡sehr laueh «Rerum Nova
rum» gegenüber der l iberalen Staa tsauffassung betont, 
dass der S t a a t n i ch t bloss Rechts-, sondern auch Wohl
fahr t s s t aa t sein müsse und um die sozialen Aufgaben 
sich nicht herumdrücken dürfe , so nachdrücklich wird 
andersei ts auch de r Grundsatz festgehalten, dass er 
vor allem der geordneten persönlichen und gemein
schaftlichen Selbsthilfe den Weg zu ebnen und zu 
sichern habe. 

4. Was endlich .die F r a g e angeht , ob nicht durch den 
Ausbau immer grösserer Rechtsansprüche d ie Gesin
n u n g d e r Caritas, des Wohl tuns und des Woh'ltaten. 
empfangens unersetz l ichen Schaden leide, so muss an
e rkann t werden, dass es 'Sich h ie r um ein schweres und 
Wichtiges Problem handel t . In hervorraigender Weise h a t 
darüber Kardina l Verdier in seinen Vorträgen über «Die 
Kirche und die soziale Frage» (deutsche Ausgabe von 
Ed. Alexander im Bu ropa- Veril ag, Zürich, 1939, 5. Ka
pi tel «Gerechtigkeit unid Liebe», S. 84—103) gespro
chen. Bei a l le r Problematik dar f aber micht vergessen 
werden, dass Recht und Gerechtigkeit niemals h in te r die 
Liebe zurückgesetzt wenden dürfen, und dasis jeider 
Mensch, de r in seinem Leben seine Pf l icht getan hat , 
ein k lares und d u r c h keine Almosen aufzuhebendes 
Recht besitzt , für seine a l ten Tage eine angemessene 
Sicherheit zu .gemessen. Darüber da r f keine Diskussion 
bestehen, .dass die Vorsorge für idas Alter ein in tegr ie
render Bestandteil des gerechten Lohnes ausmacht . Wir 
können d ie Augen nicht davor verschMessen, da s s die 
Betonung d e r Car i tas vor de r Gerechtigkeit heu te un
weigerlich nu r dem Kommunismus in die Hände arbei
ten w ü r d e ! Kein ger inger er a l s P a p s t P ius XL h a t in 
seiner viel zu wenig gewürdigten, heu te laber dr ingl icher 
denn je werdenden Enzyklika «Divini Redemptoris» 
gegen den a theis t i schen Komm unis mus (1937) folgende 
Sätze geschr ieben : 

49. Niemals aber wird die .Liebe echt sein, wenn sie -nicht 
stets auch der Gerechtigkeit .genügt. Eine .Liebe, die dem Ar
beiter den Lohn vorenthält, auf der er ein strenges .'Recht »hat, 
ist keine Liebe, sondern nur ein eitles Wort und ein leerer 
Schein von Liebe. Der Anbei ter hat es nicht nötig, als Almosen 
zu empfangen, was ihm von Rechts wegen zusteht. Es geht 
auch -nicht an, sich von den schweren Pflichten der Gerechtigkeit 
.freikaufen zu wollen durch kleine Gaben der Barmherzigkeit. 
Liebe und Gerechtigkeit lagen Pflichten auf, die oft die -gl ei oh e 
Sache betreffen, aber unter verschiedenem 'Gesichtspunkt. Die 
Arbeiter sind hinsichtlich der Pflichten anderer ihnen gegen
über mit 'Recht sehr feinfüihJig, (haben doch auch sie ihre Würde. 

50. ¡Deshalb wenden Wir uns in besonderer Weise an ¡Euch, 
christliche Arbeitgeber .und Unternehmer, deren Aufgabe oft so 
schwierig ist. Ihr seid ja noch belastet mit dem Erbe von Irr
tümern einer ungerechten Wirtschaftsführung, die ihren zer
setzenden Einfluss ¡Generationen hindurch ausgeübt hat. Seid 
eingedenk eurer Verantwortung! iLeider ist es wahr, dass auch 
das Verhallten gewisser katholischer Kreise .dazu beigetragen 
hat, das Vertrauen des arbeitenden Volikes zur Religion Jesu 
Christi zu erschüttern. Diese wollten nicht begreifen, dass die 
christliche Nächstenliebe auch die Anerkennung gewisser Rechte 

verlangt, die dem Arbeiter zustehen und die ihm die Kirche 
ausdrücklich .zuerkannt 'hat. Was soll 'man dazu sagen, dass 
ingendwo kathoilische Arbeitgeber die Verlesung der Enzyklika 
Quadragesimo anno in ihren Patronatskircnen zu verhindern 
wussten? Was soll .man dazu sagen, dass katholische Arbeit
geber bis auf den heutigen Tag sich als ¡Feinde einer von Uns 
selbst befürworteten christlichen Arbeiterbewegung bewiesen 
haben? Und ist es nicht beklagenswert, dass das -Recht auf 
Eigentum, .das die Kirche anerkennt, .mitunter dazu benutzt wur
de, um den Arbeiter um seinen gerechten Lohn und um seine 
sozialen Rechte zu bringen. 

51. In der Tat gibt es ausser der strengen ausgleichenden 
Gerechtigkeit auch eine soziale Gerechtigkeit, die ihrerseits 
Pflichten .aufenlegt, denen sich weder Arbeitgeber noch Arbën> 
nehmer entziehen ¡können. Es ist gerade der sozialen Gerechtig
keit eigen, von den einzelnen all das zu fordern, was zuni 
Gemeinwohl notwendig ist. Wie im einem lebendigen Organis
mus nicht <für alles gesorgt ist, wenn man nicht den einzelnen 
Teilen und den einzelnen 'Gliedern all das zugesteht, was sie 
für die Ausübung .ihrer Funktionen brauchen, so kann auch 
für den sozialen Organismus und (für das Wohl der ganzen 
Gesellschaft nicht hinreichend gesorgt werden, wenn man nicht 
den einzelnen Teilen und den einzelnen Gliedern, d. h. Men
schen, die -mit der Würde der Persönlichkeit ausgestattet sind, 
all das gibt, was sie iür ihre soziallen Funktionen vonnöten 
haben. Wenn ebenfalls den (Forderungen der sozialen Gerech
tigkeit -Genüge getan wird, so entwickelt sich als Frucht in 
Ruhe iind Ordnung eine gesteigerte Tätigkeit auf dem ganzen 
Gebiete des wirtschaftlichen Lebens und wird so die Gesundheit 
des sozialen Organimus zeigen, wie ja auch die Gesundheit 
des menschlichen .Körpens an einer ungestörten und doch vol
len und fruchtreichen Tätigkeit des ganzen Organismus erkannt 
wird. 

52. Man wird jedoch nicht sagen .können, der sozialen Ge
rechtigkeit -sei Genüge geschehen, wenn dem Arbeiter nicht 
der eigene Unterhalt und der seiner Familie gesichert ist durch 
einen Lohn, der diesem Zweck entspricht; wenn man, um dem 
Unglück eines allgemeinen Pauperismus vorzubeugen, es ihm 
nicht leicht macht, ein bescheidenes 'Vormögen zu erwerben; 
wenn man nicht versorgt zu seinen -Gunsten, sei es durch Öffent
liche oder 'private Versicherungen, für die Zeit des Alters, der 
Krankheit oder der 'Besohäftigungslosigikeit. Mit einem Wort, 
um izu wiederholen, was Wir in Unserer Enzyklika Quadragesi
mo anno gesagt 'haben: «Dann erst besteht eine wirkliche, 
ihren Sinn erfüllende Volkswirtschaft, wenn alllen. Gliedern des 
Wirtschaftsvoilk-es alle die Güter zur Verfügung stehen, die nach 
dam Stande der Ausstattung mit natünlichen Hilfsquellen, der 
Prodüiktionsteohnik und der gesellschaftlichen Organisation des 
Wirtschaftlebens geboten werden können. So reichlich solilten 
sie bemessen sein, dass sie nicht bloss zur (lebensnotwendigen 
und sonstigen ehrbaren iBedarfsbefriedigung ausreichen, son
dern den Menschen die Entfaltung eines veredelten Kulturle
bens ermöglichen, das, im rechten Masse genossen, dem tu-
gendliöhen Loben nicht nur nicht abträglich, sondern im Ge
genteil .förderlich ist.» 

Diese Worte ¡lassen a n 'Deutlichkeit n ichts zu wün
schen übr ig , und d e r Paps t fügt hinzu, dass die Aus
bre i tung des Koimiiriiu.nis.mus nicht zuletzt auf d ie ¡rman-
gellhafte Verwirkl ichung d e r Gerecht igkei t zurückzu
führen sei. 

Mag ai&o die Abst immung über die AHV ausfal len 
wie sie 'will, über kurz oder l ang w i r d dieses Problem 
einer socialen (Sicherung des Alters auf a l le Fä l le auch 
bei u n s gelöst werden müssen. 


